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1. Ziel 

 
In diesem Dokument werden die Vorgaben zur elektronischen Lieferung von Impfdaten an die aks gesundheit 
GmbH festgehalten. 
 
Mit der elektronischen Datenlieferung - ab September 2014 möglich - wird die bis dahin gängige Praxis der 
Impfgutscheinabwicklung abgelöst. 
 
Initiiert wurde die elektronische Datenübermittlung von 
- den Impfärzten (Dr. Jochum Bernhard, OMR Dr. Hilbe Wolfgang) 
- der aks gesundheit GmbH (Mag.a Kessler Sabine, Mag. (FH) Michael Thomas) 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie 
- bei der Ärztekammer für Vorarlberg Rauch Hans-Peter (05572 21900 28, edv@aekvbg.at)  
- bei der aks gesundheit GmbH Gregotsch Magdalena (05574 202 1074,  

 magdalena.gregotsch@aks.or.at  
- bei Ihrem EDV-Anbieter. 
 
 

2. Eckpunkte 

 
Es gelten die folgenden zwischen der aks gesundheit GmbH und der Ärztekammer für Vorarlberg vereinbarten 
Eckpunkte: 
 
- betrifft niedergelassene Ärztinnen/Ärzte 
- keine Schulimpfungen 
- Erfassung der Impfdaten bei der Patientin / beim Patienten 

(nicht als Leistung die abgerechnet wird, ev. über ein eigenes Impfmodul) 
- Datenlieferung monatlich bis zum 10. des Folgemonats direkt von der Ärztin / dem Arzt an die aks 

gesundheit GmbH; Anschrift der Patientin / des Patienten muss übergeben werden (wird von der aks 
gesundheit GmbH benötigt); 
Datenlieferung/Abrechnung nur mit gültiger SV-Nr. der Patientin / des Patienten möglich; 

- für die Datenlieferung gilt der vorgegebene Datensatz; dieser orientiert sich an bereits bestehenden 
Datensätzen (Impfliste Tirol, Impfliste NÖ) 

- die aks gesundheit GmbH liest diesen Datenträger zur weiteren Verarbeitung ein 
Auszahlung durch die aks gesundheit GmbH (an die Ärztin/den Arzt) erfolgt ab Datenübernahme durch die 
aks gesundheit GmbH innert 4-6 Wochen; 
(im Jahr 2014 erfolgt die Abrechnung durch die aks gesundheit GmbH wie bisher noch quartalsweise) 

- auch Wahlärztinnen/Wahlärzte können teilnehmen, sofern die Datenlieferung elektronisch lt. dem 
vereinbarten Datensatz erfolgt;  

- nachdem die Impfungen nicht als Leistung die abgerechnet wird erfasst werden, ist für die Datenlieferung an 
die aks gesundheit GmbH kein Abrechnungsmodul erforderlich; 
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Daraus ergeben sich für die beteiligten Stellen insbesondere die folgenden Verbesserungen gegenüber dem 
bisherigen System mit den Impfgutscheinen: 
 
- Möglichkeit der monatlichen einheitlichen Lieferung aller Impfdaten direkt an die aks gesundheit GmbH 
- für Ärztinnen und Ärzte die bereits ein Impfmodul einsetzen, entstehen keine/kaum zusätzliche Kosten 
- die bestehenden Impfgutscheine werden für die Abrechnung/Abwicklung nicht mehr benötigt 
- CSV-Datei kann auch ohne Arztpaket erstellt und übermittelt werden (ein eigenes Impfmodul ist nicht 

zwingend erforderlich - jedoch sicherlich ratsam) 
 
 

3. Vorgabe der Impfarten 

 
Es wurden die folgenden Impfarten - in Abstimmung aks gesundheit GmbH / Ärztekammer für Vorarlberg - 
vereinbart. Bei der Ärztin / beim Arzt ist die Impfart pro Impfung zu speichern (zusammen mit den erforderlichen 
Daten siehe Datensatzbeschreibung), so dass diese für die elektronische Abrechnung mit der aks gesundheit 
GmbH zur Verfügung stehen. 
 
Impfung Impfstoff  Impf-Art (Meldung an die aks gesundheit GmbH) 

6 - fach Infanrix hexa 9501 

4 - fach Repevax 9502 

4 - fach Boostrix plus 9503 

3 - fach Boostrix 9504 

6 – fach Hexyon 9505 

 

MMR Priorix 9512 

MMR  MMvaxPro 9513 

MMR-Erwachsene MMvaxPro 9514 

 

Influenza Vaxigrip Tetra 9520 (neu seit 10.2020) 

Influenza Fluenz Tetra 9521 (neu seit 10.2020) 

 

Hepatitis B Engerix 9532 

Hepatitis B HBvaxPro 9533 

 

Meningo 4 Menveo 9542 

Meningo 4 Nimenrix 9543 

 

Rotavirus Rotateq 9552 

Rotavirus Rotarix 9553 

 

HPV Impfung Cervarix 9557 

HPV Impfung Gardasil 9 9558 

 

Pneumo Prevenar 9597 

Pneumo Synflorix 9598 

Pneumo Prevenar13 9599 (neu seit 02.2020) 
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4. Datensatzbeschreibung 

 
Ausgangsbasis für den Aufbau dieser Datenlieferung waren bestehende Schnittstellen in Tirol und 
Niederösterreich. 
 
Vorgaben:  
 

• Dateiname HVnnnnnn_eImpf_JJJJMM (HV-Nr. der Ärztin/des Arztes, Jahr Monat der Abrechnung) 

• Dateierweiterung .csv 

• Kopfzeile mit den Feldüberschriften 
HVNR, IMPF-DATUM, usw. 

• Spalten durch Strichpunkt getrennt 
somit kein Strichpunkt als Dateninhalt selbst (weil dies ja das Trennzeichen ist); 
die Übergabe eines Strichpunktes (als Trennzeichen) NACH DEM LETZTEN FELD (Geschlecht) wird 
empfohlen; Spalten nicht in einfachem/doppeltem Hochkomma übergeben; 

• Datenlieferung monatlich (bis zum 10. des Folgemonats): alle im Zeitraum durchgeführten Impfungen die 
noch nicht abgerechnet wurden, werden an die aks gesundheit GmbH geliefert; 

• die Sozialversicherungsnummer der Patientin / des Patienten muss komplett und inhaltlich korrekt sein; nur 
dann ist eine Abrechnung erlaubt/möglich 

• es müssen immer alle Datenfelder geliefert werden (z.B. Adresse, SV-Nr., ...) 
 
 
Folgende Inhalte werden - in Abstimmung aks gesundheit GmbH / Ärztekammer für Vorarlberg - elektronisch an 
die aks gesundheit GmbH übermittelt: 
 
Datenart Inhalt Kopfzeile 

Arzt Hauptverbandsnummer HVNR 
Impfung Datum der Impfung (TT.MM.JJJJ) IMPF-DATUM 
Impfung Impf-Art (4-stellige Codierung) IMPF-ART 
Patient SVNR (NNNNNNNNNN) SVNR 
Patient Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) GEBURTSDATUM 
Patient Zuname ZUNAME 
Patient Vorname VORNAME 
Patient Strasse (Hausnummer) STRASSE 
Patient Postleitzahl PLZ 
Patient Ort ORT 
Patient Geschlecht (M/W) GESCHLECHT 
 
 

5. Form der Datenübermittlung 

 
Die Datenübermittlung erfolgt per Unterverzeichnis \akseimpf in der GNV-Outbox.  
 
D.h. die zu übermittelnde csv-Datei wird in diesen Ordner kopiert, und somit automatisch beim nächsten GNV-
Datenaustausch an die aks gesundheit GmbH versendet. 
 
 


